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Zeitschiene der rechtlichen und 
betriebswirtschaftlich/organisatorischen To-Do‘s

2018 2019 2020

C-H
I: Vertragsmanagement und -anpassung

C: Bedarfsermittlungsinstrument
D: Teilhabemanagement
E: Kostentransparenz zukünftiges    
Finanzierungsmodell
F: Flächenberechnung
G: Leistungskatalog und Modularisierung
H: Organisationsprozess prüfen und anpassen 

A: BTHG-Projektmanagement
B: Kommunikationsstrategie

J: Anpassung des 
Qualitätsmanagementstandards
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A: BTHG-Projektmanagement

• Zeitplan erstellen

• Zuständigkeiten klären

• Maßnahmen definieren

B: Kommunikationsstrategie

• Erstellung von zielgruppenorientierten BTHG-Informationsschreiben

• Zusammenstellung von Schulungsmaterial für Mitarbeiter, Menschen mit Behinderung und 
deren gesetzliche Betreuer (Partizipation der Teamleitungen bei der Umsetzung) in 
angemessenem Rahmen  Frühzeitiger Einbezug (z. B. Lastschrifteinzug, Vorkasse etc.)

C: Bedarfsermittlungsinstrument

• Anwendbarkeit des Bedarfsermittlungsinstruments sicherstellen (Schulungen)

• Anwendung und Prüfung der digitalen Umstellung der Dokumentation auf ICF

• Hochstufungsmöglichkeiten kennen und ggf. nutzen  mehr Fachleistungsstunden

Ausblick: Das ist dringend und kurzfristig zu tun:  
Handlungsempfehlungen – inhaltlich strategisch (1/3)  
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D: Teilhabemanagement 

• Mitarbeiter schulen

• Case Manager bzw. Fall-Experten einsetzen (Unterstützung der Menschen mit Behinderung bei 
der Wahrnehmung ihrer Interessen und Wünsche)

E: Kostentransparenz über zukünftiges Finanzierungsmodell schaffen

• Refinanzierungsanalyse auf Basis bestehender Finanzierung (Grund- und 
Maßnahmenpauschale)

• Zuordnung der Kosten unter Berücksichtigung zukünftiger Refinanzierung 
(Fachleistung/Existenzsicherung)

F: Flächenberechnung 

• Auflistung der Wohn- und Gemeinschaftsflächen, Fachleistungsflächen sowie Mischflächen 

• Mietpreiskalkulation (Basismiete und Sonderaufschlag)

G: Leistungskatalog und Modularisierung

• Rechenmodelle: Bepreisung sämtlicher Dienstleistungen, Ermittlung Kosten der Verpflegung 

• Ggf. Anpassung des Leistungskatalogs

Ausblick: Das ist dringend und kurzfristig zu tun:  
Handlungsempfehlungen – inhaltlich strategisch (2/3)  
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H: Organisationsprozess prüfen und anpassen 

• Anpassung der Ablauf- und Aufbauorganisation 

• Veränderung der Verwaltungsabläufe feststellen und ressourcenseitig kalkulieren

• Flexibilisierung von Arbeitszeiten und -einsatz in Erwägung ziehen (päd. Mitarbeiter/ 
Betreuung)

I: Vertragsmanagement und -anpassung 

• „Miet“-verträge

• Leistungsverträge

• Leistungsvereinbarung

• Dienstleistungsverträge

• Vergütungsvereinbarungen 

J: Anpassung des Qualitätsmanagementstandards 

• Anpassung des Qualitätsmanagements

Ausblick: Das ist dringend und kurzfristig zu tun:  
Handlungsempfehlungen – inhaltlich strategisch (3/3)  
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Zeitschiene der rechtlichen To-Do‘s - Vertragswesen

2018 2019 2020

C-H
I: Vertragsmanagement und -anpassung

C: Bedarfsermittlungsinstrument
D: Teilhabemanagement
E: Kostentransparenz zukünftiges    
Finanzierungsmodell
F: Flächenberechnung
G: Leistungskatalog und Modularisierung
H: Organisationsprozess prüfen und anpassen 

A: BTHG-Projektmanagement
B: Kommunikationsstrategie

J: Anpassung des 
Qualitätsmanagementstandards
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Im Verhältnis zu  den Leistungsberechtigten (Wohnen):

• Vertragsgestaltung 

• WBVG (?)

• Konkretisierung unter Berücksichtigung von § 42a SGB XII

• Konkretisierung bezüglich Leistungsinhalte / Module

• Konkretisierung / „Harmonisierung“ bezüglich Regelbedarf / verbleibende 
Barmittel / Mehrbedarfe und 

• Konkretisierung / „Harmonisierung“ mit Leistungsvereinbarung

• Vertragsabschluss

• Leistungsberechtigter geschäftsfähig? Betreuer eingesetzt (ggf. rechtzeitig 
anregen)? Hat der Betreuer zutreffende Aufgabenkreise?

• Zeitpunkt des Vertragsabschlusses:

rechtliche Umsetzung – keine abschließende Aufzählung!
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Nachweis 25% 
per Vertrag

Vertragsgestaltung

Vertragsabschluss=

Zahlungsverpflichtung
Bescheid = 

Zahlungsfähigkeit

Lösung???

(Einige) offene Fragen:
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Im Verhältnis zu  den Leistungsberechtigten (Wohnen):

• Grundsicherung u.a.

• Informationen über Grundsicherung u.a.

• Anregung / Kontrolle / Unterstützung der Antragstellung

• Ggf. Bündeln der Anträge (?)

• Kontrolle des Eingangs und des Inhalts von Bescheiden?

• Inhaltliche Prüfung der Bescheide?

• Ggf. Rechtsmittel-Befähigung / gerichtliche Eilverfahren

• Direktzahlung möglich § 43a SGB XII (?)

• vorläufige Entscheidungen möglich, § 44a SGB XII

• Zahlungswege vertraglich gestalten

• Was ist Rentnern oder Selbstzahlern zu beachten?

• …

rechtliche Umsetzung – keine abschließende Aufzählung!
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Im Verhältnis zu  den Leistungsberechtigten (Mittagsverpflegung, 
Mehrbedarf):

• Grundsicherung:

• Informationen über Mehrbedarf für gemeinschaftliche Mittagsverpflegung

• Anregung / Kontrolle / Unterstützung der Antragstellung

• ggf. Bündeln der Anträge (?)

• Kontrolle des Eingangs und Inhalts von Bescheiden?

• Rechtzeitigkeit der Bescheide?

• ggf. Rechtsmittel-Befähigung / gerichtliche Eilverfahren

• Direktzahlung möglich § 43a SGB XII (?)

• vorläufige Entscheidungen möglich, § 44a SGB XII

• Was ist Rentnern oder Selbstzahlern zu beachten?

• Zahlungswege vertraglich gestalten

• …

rechtliche Umsetzung – keine abschließende Aufzählung!
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Im Verhältnis zu  den Leistungsberechtigten:

• Eingliederungshilfeleistungen:

• Anregung / Kontrolle / Unterstützung der Antragstellung

• ggf. Bündeln der Anträge (?)

• Unterstützung im Gesamtplanverfahren

• Kontrolle des Eingangs von Bescheiden?

• Rechtzeitigkeit der Bescheide?

• Inhaltliche Prüfung der Bescheide?

• ggf. Rechtsmittel-Befähigung / gerichtliche Eilverfahren

• …

rechtliche Umsetzung – keine abschließende Aufzählung!
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Im Verhältnis zum Träger Eingliederungshilfe

• Landesrahmenvertrag

• Wurde Landesrahmenvertrag abgeschlossen?

• Wenn nicht: „eigene“ Gestaltung von Leistungs- und 
Vergütungsvereinbarung

• Inhalt des Landesrahmenvertrages?

• Prüfung der Auswirkungen bei Anwendung des LRV auf LV und VV

• Konkretisierung auf Einrichtungsebene

• Kalkulation der Vergütung

• …

rechtliche Umsetzung – keine abschließende Aufzählung!
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Im Verhältnis zum Träger der Eingliederungshilfe:

• Leistungs- und Vergütungsvereinbarung

• unabhängig vom Abschluss eines Landesrahmenvertrags

• Leistungsvereinbarung fachlich/inhaltlich abfassen

• Berücksichtigung der eigenen Module

• Vergütungsvereinbarung rechtzeitig kalkulieren

• Berücksichtigung der eigenen Module

• „Harmonisierung“ mit (WBVG-)-Verträgen mit den Leistungsberechtigten

• Verhandlungsaufforderung rechtzeitig (3-Monatsfrist zur Einleitung des 
Schiedsstellenverfahren beachten!)

• Schiedsstellenverfahren – Leistungs- UND Vergütungsvereinbarung 
(Einleitung spätestens am 01.01.2020 wegen des Rückwirkungsverbots

• Keine Antragsänderung während des Schiedsstellenverfahrens?

• ….

rechtliche Umsetzung – keine abschließende Aufzählung!
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Im Verhältnis zum Sozialhilfeträger:

• Abstimmen der Verfahrenswege (einrichtungsbezogen?)

• Abstimmen der Zeitfenster

• Was ist mit anderen Leistungen als Grundsicherung SGB XII (z.B. 
Hilfe zum Lebensunterhalt)?

• Abstimmung über eventuelle vorläufige Leistungen

• ggf. Erläuterung zu den Kosten der Unterkunft im Vorfeld

• …

rechtliche Umsetzung – keine abschließende Aufzählung!
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Zeitschiene der steuerrechtlichen Umsetzung

2018 01.04. 2019 2020

Zu G-I: ggf. verbindliche Abstimmung der 
Verträge für existenzsichernde Leistungen
vorab mit der zuständigen Finanzbehörde

B: Satzungsprüfung 
C: Identifizierung der Wohnangebote
D: Gemeinschaftliches Wohnen – abWG
– Anwendung WBVG und LandesheimG?
E: „Einzelwohnen“ – Nutzung nach vschd. 
Behinderungsarten bzw. auf Grund besonderer 
Wohnbedarfe geplant?
F: Dokumentation der Hilfemerkmale der 
Bewohner
G: Mietverträge entwerfen

A: BTHG-Steuerliches Projektmanagement
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Im Verhältnis zum Leistungserbringer (allgemein):

• Anpassung / Erweiterung der steuerbegünstigten Zwecke  

• Förderung der Wohlfahrtspflege und Hilfen für behinderte Menschen

• Förderung mildtätiger Zwecke durch Unterstützung hilfsbedürftiger Personen 
im Sinne des § 53 AO 

• Anpassung der Form der Zweckverwirklichung 

• Leistungen zum Lebensunterhalt bspw. Essen auf Rädern,….

• Assistenzleistungen (Alltagshilfen, mobile Hilfsdienste….)

• kombinierte Wohn- und Betreuungsangebote,…..

• Beschaffung und Zurverfügungstellung von Wohnraum….

Steuerrechtliche Umsetzung – keine abschließende 
Aufzählung!
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Im Verhältnis zum Leistungsberechtigten (Wohnen):

• allgemein

• Identifizierung / Abgrenzung der Bereiche gemeinschaftliches Wohnen, 
Einzelwohnen und ggf. ambulant betreuten Wohngemeinschaften

• Bei Angeboten von ambulant betreuten WG Anwendbarkeit des WBVG und 
des jeweiligen Landesheim-Gesetzes prüfen

• Bei Angeboten von Einzelwohnen

• Je Immobilie zukünftige Mieterstruktur planen (Vermietung auch an Dritte, 
ohne § 2 SGB-Personen, geplant? – Umfang 2/3-Grenze?)

• Feststellung /Dokumentation von Behinderungsarten der Mieter in Bezug 
auf besondere Wohnbedarfe (Ausstattung, Größe, u.a.) unter Bewertung 
der Ergebnisse des Gesamtplanverfahrens / Bedarfsfeststellung (ggf. 
besondere Ansprüche auf SGB IX/XII-Leistungen in Bezug auf Wohnen?)

• Entwurf der Mietverträge, Zuordnung der Leistungen zu § 66 AO unter 
Wahrung des Selbstlosigkeitsgebots nach AO prüfen

Steuerrechtliche Umsetzung – keine abschließende 
Aufzählung!



20

Christiane Hasenberg
Rechtsanwältin
Fachanwältin für Sozialrecht

CURACON
Rechtsanwaltsgesellschaft mbH

04331/77004850
0151/42624700
christiane.hasenberg@curacon-recht.de



21

Andreas Seeger
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Simon Odenwald
Berater Behindertenhilfe
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CURACON GmbH 
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Vielen Dank 
für Ihre Aufmerksamkeit!
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• Diese Präsentation wurde ausschließlich für die Schulungsteilnehmer erstellt. Diese
Präsentation darf nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung von Curacon anderen Personen
zugänglich gemacht, im Ganzen oder teilweise zitiert oder veröffentlicht werden. Curacon
übernimmt für diese Präsentation keine Verpflichtung und Haftung gegenüber den
Schulungsteilnehmern oder anderen Personen. Wir weisen explizit darauf hin, dass im Falle der
nicht autorisierten Verwendung der Präsentation durch Dritte wir diesen gegenüber keinerlei
Verpflichtung und Haftung übernehmen und die Verantwortung ausschließlich bei diesen Dritten
liegt, ob sie Informationen, die ihnen zugänglich gemacht werden, als für ihre Zwecke tauglich
erachten. Die Verwendung unserer beruflichen Äußerungen zu Werbezwecken ist unzulässig.

• In den Fällen, in denen unsere Präsentation mit anderen Berichten oder Aussagen verbunden
wird, übernehmen wir keine Verpflichtung und Haftung für Berichte oder Aussagen anderer
Personen. Die vorliegende Präsentation ist unabhängig vom Inhalt solcher und anderer
Untersuchungen oder Darstellungen zu sehen.

• Wir weisen darauf hin, dass die Verantwortung für die erfolgreiche Umsetzung der
Schulungsinhalte allein bei den Schulungsteilnehmern verbleibt. Die Curacon GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft darf aus berufsrechtlichen Gründen nicht die Rolle eines
unternehmerischen Entscheiders übernehmen.

• Im Übrigen gelten für diesen Auftrag, auch im Verhältnis zu Dritten, die Allgemeinen
Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der
Fassung vom 1. Januar 2017.

Wichtige Hinweise zu Haftungsverhältnissen und 
Allgemeinen Auftragsbedingungen
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Wichtige Hinweise zu Haftungsverhältnissen und 
Allgemeinen Auftragsbedingungen


